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4. September 2025 

Sehr geehrte Aldranserinnen und Aldranser, 

die Ferien- und Urlaubszeit geht dem Ende zu und vor Schulbeginn darf ich Sie wieder 

um erhöhte Aufmerksamkeit im Straßenverkehr ersuchen. Alle Eltern von 

Volkschulkindern ersuche ich den Schulweg mit ihren Kindern, wenn irgend möglich, zu 

Fuß zurückzulegen. Dies ist nicht nur für die Bewegung im Freien sinnvoll, sondern auch 

eine spannende Erfahrung für die Kinder. 

Großteils ist der Schulweg auf Gehsteigen und Schutzwegen möglich. Wenn es trotzdem 

notwendig sein sollte die Kinder mit dem Auto zur Schule zu bringen, ersuche ich Sie, die 

Kinder nicht direkt vor oder in der Tiefgaragenzufahrt oder vor dem Gemeindehaus 

aussteigen zu lassen. Dabei entstehen immer wieder sehr gefährliche Situationen!  

Bitte lassen Sie ihre Kinder zumindest die letzten Meter zu Fuß zur Schule gehen. Sie 

tragen damit dazu bei, dass es weniger Chaos vor der Tiefgarage und dem Gemeindehaus 

gibt und die Sicherheit für unsere Kinder in diesem Bereich erhöht wird. Zusätzlich werden 

wir uns bei der Polizei für verstärkte Kontrollen mit Schulbeginn einsetzen. 

Ich ersuche daher alle Verkehrsteilnehmer im Sinne der Verkehrssicherheit und im 

Sinne eines gedeihlichen Miteinanders um besondere Um- und Rücksicht!  

Nicht minder wichtig in diesem Zusammenhang sind jene die eigene Grundgrenze 

überragenden Pflanzen(-teile) von Stauden, Hecken und Bäumen – so schön diese auch 

sein mögen und einen unverzichtbaren Teil des Mikroorganismus Platz bieten!  

Nicht nur ärgerlich, sondern besonders für Fußgänger sogar gefährlich ist das Überhängen 

derselben – manche Gehsteige sind dadurch schlichtweg nicht mehr gefahrlos benützbar 

und es muss auf die Straße ausgewichen werden bzw. werden die Fahrbahnen stark 

verengt. 

Auch die Sichtbarkeit einiger Verkehrs- und 
Hinweiszeichen bzw. Ausleuchtung der Straße ist 
dadurch beeinträchtigt. Abhilfe kann – bzw. nach  
§ 91 der StVO ein Muss! – vom jeweiligen 
Grundbesitzer geschaffen werden.  

Laut § 83 Abs. 1 StVO liegt eine wesentliche 

Beeinträchtigung der Sicherheit, Leichtigkeit und 

Flüssigkeit des Verkehrs insbesondere dann vor, 

wenn sich die Gegenstände (Bäume, Sträucher, 

Hecken) im Luftraum oberhalb der Straße nicht 

mindestens 2,20 m über dem Gehsteig und 4,50 m 

über der Fahrbahn befinden 

Ich appelliere daher an alle, die Bepflanzungen so zu pflegen, dass diese auch bei 

Regenwetter nicht über die Grundgrenze in den in der StVO beschriebenen 

Verkehrsraum ragen.  

Ihr Bürgermeister:  Johannes Strobl
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Boogie Kathi & the muddy Bluesmen, haben am 4. Juli 
die Austrian Blues Challenge 2025. Am 27. September 
2025 spielen sie beim 11. Boogie & Blues Festival im 
Kurhaus Hall – gemeinsam mit internationalen Größen 
wie Hans Theessink, Martin Pyrker, Cili Marsall u. v. m. 

Tickets erhältlich bei Ö-Ticket
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